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MueLxecution8-12

on der Überschätzung.
§. i.

Ann auch ein : oder anderer Theil / bey der fürüßer-. . . ^ Satzung beschwärdtzuseynvermaint/so ist einem
. . . . ssen/darübernocheinLommiMonzurUberschä-

tzung/auff andere Persohncn zubegehren/welche inner den Nächsten
vier Wochen nach einkommenerEinantwort: vnd Schätzungs Rela¬
tion , zum Falls vnbewegliche : woferrn sie aber bewegliche Gütter
seynd/innerhalbVierzehen Tagen angemelt / so dann jene. in dennach-
folgendenzweyen Monathen / dise aber innerMonaths -Frist/ perem-
ptorie , zu Merck gesetzt/vnd gäntzlich verricht werden solle.

§ . U . Die Schatz : vnd Überschätzung der Land-Gütter / Frcyßai-
gen/vndLehen/belangend/lassenWir es dißfahlsbeydem alten/biß-

Partheyen / in dem/ vmb Verordnung Lomiüaricn einglangende An-
Gelegenheit / vnd

denen Geeichtem aber / bevorstehen solle / da sie dawider erhebliche
Bedcncken hetten / andere exOKcio zuverordnen.

§. III . Dem jenigen/ welcher die Überschätzung begehrt hat/solle
ferers kein weitere Überschätzung verwilliget / vnd hierauffbey Unserer
N . Oest. Regierung/oder Landmarschallischen Gericht ( dißseits zwar
mitZueziehungMayer Land-Rechts Beysitzer/von beedcn Ständen)
extra orcknarie der endliche Außschlag gemacht werden/doch dem be-
schwardenTheil / daselbst bey Unserm Landmarschallischen Gericht /
die ^ .yxelatioli bevorstehen.

ScrNchtcDme
WonUaxder Linantwort : vnd Zchäßungs

Lorrnriiüarieli.
§ . I.

jCtteffcnd die ^ ommiilumen, welche zu Emankwort:
vnd Schätzung/ der angesetzten Gütter / abgeordnet werde/sol-

' ledencnselben/erstlichfür das VerkündSchreiben jedem z .Fl.
Da fik aber extra orämunL nochmahlen verkünden müstcn/ mehr

nicht
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